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14. Freistellungssemester an den Fachhochschulen und den 
künstlerischen Hochschulen: Grundsätzliche Probleme 
und einige Mängel 

 
Nach dem Hochschulgesetz können Professorinnen und Profes-
soren Freistellungssemester z. B. für Forschungsarbeiten ge-
währt werden. Dies erfolgt für die Dauer von in der Regel einem 
Semester. 
 
Bei hoher Lehrverpflichtung haben die Hochschulen Schwierig-
keiten, Freistellungssemester zu ermöglichen. Angesichts  
knapper Personalressourcen bereitet es erhebliche Probleme, 
Vertretungslösungen zu finden. Die Ausgestaltung der Geneh-
migungsverfahren kann bei einigen Hochschulen zu einer Un-
gleichbehandlung führen. 
 
Die Hochschulen müssen transparente Verfahren etablieren, die 
einen gleichmäßigen Zugang zu Freistellungssemestern gewäh-
ren. 
 

14.1 Freistellungssemester bei hoher Lehrverpflichtung problematisch 
 
Das Hochschulrecht sieht vor, dass Hochschulen Professoren unter be-
stimmten Voraussetzungen für meist ein Semester von ihrer Verpflichtung 
zum Abhalten von Lehrveranstaltungen befreien können. In Schleswig-
Holstein findet sich die Regelung dazu in § 70 Abs. 2 Hochschulgesetz 
(HSG)1. 
 
Da der Zweck einer solchen Freistellung von der Lehre oft die Durchfüh-
rung von Forschungsarbeiten ist, wird in diesem Zusammenhang häufig 
von „Forschungssemestern“ gesprochen. In Schleswig-Holstein sind sol-
che Semester allerdings nicht allein für Forschungszwecke, sondern auch 
für künstlerische Entwicklungsvorhaben und für Fortbildungszwecke mög-
lich. Als neutraler Oberbegriff für alle nach § 70 Abs. 2 HSG möglichen Be-
freiungen von der Lehre wird im Folgenden der Begriff „Freistellungsse-
mester“ verwendet. 
 
2021 hat der LRH geprüft, inwieweit die 4 Fachhochschulen und die 
2 künstlerischen Hochschulen des Landes Schleswig-Holstein solche Frei-
stellungssemester gewährt und dabei den geltenden Regelungsrahmen 
beachtet haben. 

                                                      
1  Gesetz über die Hochschulen und das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (Hoch-

schulgesetz - HSG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 05.02.2016, GVOBl. 
Schl.-H. 2016, S. 39, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 03.02.2022, 
GVOBl. Schl.-H. 2022, S. 102. 
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Vom Gesetz vorgegeben sind 2 Voraussetzungen: 
 
1. Ein Freistellungssemester soll erst nach mindestens 7 gelesenen Se-

mestern gewährt werden.1 Es muss also durch das Erfüllen der Ver-
pflichtungen in der Lehre über einen längeren Zeitraum „verdient“ wer-
den. 

 
2. Ein Freistellungssemester darf nur genehmigt werden, wenn die voll-

ständige und ordnungsgemäße Durchführung der Lehre einschließlich 
der Prüfungen und die Betreuung der Studierenden und wissenschaftli-
chen Arbeiten2 hierdurch nicht beeinträchtigt werden. Dies ist erfüllt, 
wenn die Hochschule das Lehrangebot sicherstellen kann, das erfor-
derlich ist, um die Erfordernisse der jeweiligen Studien- und Prüfungs-
ordnungen für alle Studierenden ordnungsgemäß abzudecken. 

 
An den Fachhochschulen beträgt die reguläre wöchentliche Lehrverpflich-
tung der Professoren 18 Lehrveranstaltungsstunden (LVS). Dies gilt auch 
an den künstlerischen Hochschulen, soweit es die künstlerischen Fächer 
betrifft. In den wissenschaftlichen Fächern haben die Professoren an den 
künstlerischen Hochschulen eine Regellehrverpflichtung von 12 LVS. Die 
Lehrverpflichtung an den Fachhochschulen und den künstlerischen Hoch-
schulen ist damit deutlich höher als an den Universitäten des Landes: Dort 
haben die Professoren eine Regellehrverpflichtung von 9 LVS. Beantragt 
ein Professor an einer Fachhochschule ein Freistellungssemester, muss 
eine deutlich höhere Anzahl entfallender Veranstaltungen mit dem verblei-
benden Lehrpersonal aufgefangen werden als an einer Universität. Für die 
geprüften Hochschulen stellt dies eine besondere Herausforderung dar. 
Vonseiten der Hochschulen wird betont, dass angesichts knapper Perso-
nalressourcen Vertretungslösungen häufig kaum zu finden seien. 
 

14.2 Wichtig sind transparente Entscheidungen und Chancengleichheit im 
Verfahren 
 
An den Fachhochschulen und den beiden künstlerischen Hochschulen des 
Landes sind für den Zeitraum vom Wintersemester 2016/17 bis zum 
Sommersemester 2020 insgesamt 54 Anträge auf ein Freistellungssemes-
ter gestellt und genehmigt worden. Kritik übt der LRH an den Verfahrens-
regelungen, die die Hochschulen sich im Zusammenhang mit der Gewäh-
rung von Freistellungssemestern gegeben haben. Diese haben nicht 
immer allen rechtlichen Anforderungen genügt. 

  

                                                      
1  § 70 Abs. 2 Satz 3 HSG. 
2  § 70 Abs. 2 Satz 2 HSG. 
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Keine Satzung 
 
Gemäß § 70 Abs. 2 Satz 4 HSG haben die Hochschulen die Vorausset-
zungen und das Verfahren für die Gewährung von Freistellungssemestern 
in einer hochschuleigenen Satzung zu regeln. Eine Hochschule hat dies 
versäumt. Dort fehlt die vom HSG verbindlich vorgesehene Grundlage für 
eine gleichmäßige und transparente Genehmigungspraxis. 
 
Wer sorgt für eine Vertretungslösung? 
 
Die Satzungen der Hochschulen sind in einem wichtigen Punkt unklar: 
Hinsichtlich der Frage, wer konkret dafür Sorge zu tragen hat, dass die  
erforderlichen Lehrveranstaltungen auch dann stattfinden, wenn ein Frei-
stellungssemester genehmigt wird. An den Fachhochschulen sind die je-
weiligen Fachbereiche für die Lösung dieses Problems zuständig, an den 
beiden künstlerischen Hochschulen das Präsidium.  
 
Diese Verantwortlichkeit wird in den Satzungen der Hochschulen zur Ge-
währung eines Freistellungssemesters nicht hinreichend deutlich. Die dazu 
bestehenden Regelungen sind zumindest missverständlich. Sie lassen 
den unzutreffenden Eindruck entstehen, dass es primär Sache des An-
tragstellers selbst sei, die Voraussetzungen für das beantragte Freistel-
lungssemester zu schaffen. 
 
Natürlich wird man vom Antragsteller verlangen können, aktiv nach geeig-
neter Vertretung zu suchen und sich hierzu auch mit den Fachkollegen 
abzustimmen. In kleinen Fachbereichen oder auch sehr speziellen Fä-
chern ist eine Vertretung durch Kollegen aber häufig nicht zu realisieren. 
Lehrende solcher Fächer dürfen nicht generell von der Möglichkeit eines 
Freistellungssemesters ausgeschlossen werden. Die geprüften Hochschu-
len sollten in ihren Satzungen klar regeln, wie vorzugehen ist, wenn eine 
interne Vertretung der Lehrveranstaltungen nicht möglich ist. 
 
Leistungsabhängige Freistellungssemester 
 
Der LRH beanstandet, dass mehrere Hochschulen in ihren Satzungen als 
zusätzliche Voraussetzung für ein Freistellungssemester vorsehen, dass 
dies „unter Berücksichtigung der Leistungen des Antragstellers in For-
schung und Lehre gerechtfertigt“ sein müsse. Wer diese Bewertung an-
hand welcher Kriterien vornimmt, wird dabei nicht geregelt. Eine solche 
Einschränkung ist unzulässig. Leistungsbewertungen sind zwar auch im 
Wissenschaftsbereich grundsätzlich möglich. Das Bewertungsverfahren 
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muss dann aber besonderen Anforderungen genügen.1 Die individuelle 
Leistung muss anhand sachgerechter und auch fachbezogener Kriterien 
hinreichend genau erfasst werden.2 Solche Verfahren fehlen hier. Die Ent-
scheidung über ein Freistellungssemester darf nicht von einer „freihändi-
gen“ Bewertungsentscheidung abhängig gemacht werden. 
 
Deckelung der Freistellungssemester durch Obergrenzen 
 
2 Hochschulen haben die Zahl der in einem Semester möglichen Geneh-
migungen nach § 70 Abs. 2 HSG in ihren Satzungen durch Festlegung von 
Obergrenzen „gedeckelt“: An der einen Hochschule dürfen je Fachbereich 
für maximal 10 % der mit Professoren besetzten Stellen Freistellungsse-
mester für den gleichen Zeitraum gewährt werden. An der anderen Hoch-
schule hat bis 2020 eine Begrenzung auf nur 3 % der im Fachbereich be-
setzten Stellen für hauptamtliche Professoren gegolten. 2020 hat die 
Hochschule diese Grenze auf 6 % angehoben. Hintergrund der Änderung 
war der Umstand, dass infolge der niedrigeren Grenze praktisch nur in 
großen Fachbereichen Freistellungssemester realisiert werden konnten. 
 
Zur Begründung verweisen die Hochschulen darauf, dass nur so die not-
wendigen Vertretungen organisiert und die Qualität der Lehre sicherge-
stellt werden könne. Es solle verhindert werden, dass zu viele Professoren 
eines Fachbereichs gleichzeitig eine Freistellung in Anspruch nehmen. 
Angesichts der Vertretungsproblematik ist diese Zielsetzung nachvollzieh-
bar. Jedoch ist das hierfür gewählte Verfahren rechtlich zu beanstanden. 
 
Die starren Obergrenzen führen dazu, dass die Chance auf Gewährung 
eines Freistellungssemesters von dem (zufälligen) Umstand abhängt, wie 
viele Professorenkollegen es im Fachbereich gibt. 
 
Verdeutlicht sei dies am Beispiel der 6 %-Grenze der einen Hochschule: 
Gibt es an einem Fachbereich 20 Vollzeitprofessoren, würden 6 % 
1,2 Stellen entsprechen. Es könnte pro Semester maximal ein Professor 
ein Freistellungssemester erhalten. Wenn alle Fachbereichskollegen 
gleichermaßen an Freistellungssemestern interessiert sind, könnte man al-
le 20 Semester mit einer Genehmigung rechnen. Gibt es 30 Professuren, 
würden 6 % 1,8 Stellen entsprechen. Auch hier wäre nur eine Genehmi-
gung im Semester möglich. Der einzelne Professor kann nur alle 30 Se-
mester auf ein Freistellungssemester hoffen. 
 

                                                      
1  BVerfG, Beschluss vom 26.10.2004, 1 BvR 911, 927, 928/00 (BVerfGE 111, S. 333 ff.). 
2  Classen in: Hochschulrecht in Bund und Ländern (AL Mai 2012), Band 2 Landesrecht, 

Mecklenburg-Vorpommern, Rn. 111 ff. 
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Das Wissenschaftsministerium weist darauf hin, dass Erlass und Aus-
gestaltung von Satzungen in der Eigenverantwortung der Hochschule lä-
gen. Eine Prüfung durch das Ministerium erfolge ausschließlich im Rah-
men der Rechtsaufsicht. Soweit der LRH einzelne Satzungsregelungen 
der Hochschulen beanstandet, werde das Wissenschaftsministerium hier-
zu das inhaltliche Gespräch mit den Hochschulen suchen.  
 

14.3 Schwerpunkt in der Lehre darf sich auch bei den Freistellungssemes-
tern auswirken 
 
An den 6 Hochschulen waren 2016 bis 2020 durchschnittlich 444 Profes-
suren besetzt. Die Anzahl von 54 Genehmigungen für Freistellungssemes-
ter entspricht einem Anteil von rund 12 %. 
 

Freistellungssemester der Hochschulen 

Hochschule Durchschnittliche 
Anzahl der besetz-
ten Professuren im 
Prüfungszeitraum* 

Anzahl der 
gewährten 

Freistellungs-
semester** 

Fachhochschule Kiel 139 19 
Technische Hochschule Lübeck 126 5 
Hochschule Flensburg 83 10 
Fachhochschule Westküste 32 9 
Muthesius Kunsthochschule Kiel 29 8 
Musikhochschule Lübeck 35 3 
Summe 444 54 

Tabelle 20: Freistellungssemester der Hochschulen 
* Quelle: Statistisches Bundesamt, Bildung und Kultur, Personal an Hochschulen, Fachserie  

 11 Reihe 4.4 (2016 - 2020), Durchschnittswert. 
** Quelle: Angaben der Hochschulen. 

 
Berücksichtigt man, dass das HSG einen Mindestabstand von 7 Semes-
tern zwischen 2 Freistellungssemestern vorgibt, so hätten die meisten Pro-
fessoren in den 8 Semestern des Prüfungszeitraums grundsätzlich einen 
Antrag stellen können. 
 
An keiner der geprüften Hochschulen ist ein Antrag abgelehnt worden. 
Auswahlentscheidungen zwischen konkurrierenden, zeitgleichen Anträgen 
hat es nicht gegeben, obwohl die Hochschulen für diesen Fall zum Teil de-
taillierte Priorisierungsregelungen getroffen haben. 
 
Für eine insgesamt eher zurückhaltende Nachfrage spricht auch der hohe 
Anteil an wiederholten Anträgen: 21 von 54 Professoren (39 %) haben 
zum wiederholten Mal ein Freistellungssemester erhalten. An einer Hoch-
schule war der Anteil von „Wiederholungsanträgen“ mit 75 % besonders 
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hoch. Offenbar macht nur ein kleiner Teil der Professoren überhaupt von 
der Möglichkeit Gebrauch, Freistellungssemester zu beantragen. Die Fra-
ge ist: Warum? 
 
Die Hochschulen bezeichnen die Zahl der gewährten Freistellungssemes-
ter überwiegend als angemessen. Die Technische Hochschule Lübeck 
weist darauf hin, dass eine höhere Nachfrage im Hinblick auf die Sicher-
stellung der Lehre problematisch wäre. Die Fachhochschule Kiel und die 
Hochschule Flensburg bewerten die Zahlen anders: Das Interesse an 
Freistellungssemestern in der Professorenschaft sei grundsätzlich hoch. 
Viele Professoren würden von vornherein auf einen Antrag verzichten, weil 
die vorhandene Personalausstattung für Vertretungslösungen nicht ausrei-
che. Sollte diese Einschätzung zutreffen, könnte dies die relativ niedrige 
Zahl der Anträge erklären. Wenn sich von vornherein nur ein Teil der Pro-
fessoren Chancen auf ein Freistellungssemester ausrechnet, würde dies 
allerdings die Verfahrensgerechtigkeit an den Hochschulen infrage stellen. 
 
§ 70 Abs. 2 Satz 1 HSG ist eine Ermessensregelung. Die Hochschulen 
haben bei ihrer Umsetzung zwar einen weiten Spielraum. Sie müssen aber 
ein Verfahren etablieren, das allen Professoren gleichermaßen die Chance 
auf den Zugang zu Freistellungssemestern bietet. 
 
Wenn die der Hochschule zur Verfügung stehenden Ressourcen für Ver-
tretungslösungen nicht ausreichen, bleibt nur der Weg, Einschränkungen 
bei den zu gewährenden Freistellungen vorzunehmen - aber für alle An-
tragsteller gleichermaßen. Liegt der Schwerpunkt einer Professur eindeu-
tig in der Lehre, darf sich dies auch bei den Freistellungssemestern aus-
wirken. Eine vollständige Befreiung von der Lehre könnte bei solchen 
Professuren auf begründete Ausnahmen (Auslandsaufenthalt o. ä.) be-
schränkt werden. Wichtig ist, dass im Ergebnis eine gerechte Genehmi-
gungspraxis erreicht wird und die Lehre an der Hochschule auf qualitativ 
hohem Niveau sichergestellt bleibt. 
 
Auch der Abstand zwischen den Freistellungssemestern kann in diesem 
Zusammenhang als Regulativ dienen. Neben Schleswig-Holstein haben 
nur 3 weitere Länder in ihren Hochschulgesetzen einen Mindestabstand 
von nur 7 Semestern ausdrücklich festgeschrieben. Der LRH regt an, in 
§ 70 Abs. 2 HSG klarzustellen, dass die Hochschulen auch einen längeren 
Mindestabstand als 7 Semester zwischen 2 Freistellungssemestern vorse-
hen dürfen, wenn sie dies als erforderlich ansehen. 
 
Die Hochschule Flensburg, die Fachhochschule Kiel, die Technische 
Hochschule Lübeck und die Fachhochschule Westküste betonen, dass 
aus der geringen Zahl von genehmigten Freistellungssemestern keines-
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falls auf ein geringes Interesse der Professoren geschlossen werden dür-
fe. Ursache für die geringe Zahl entsprechender Anträge sei letztlich die 
hohe Lehrverpflichtung. Aufgrund der Personalausstattung der Hochschu-
len gebe es keine Möglichkeiten, Ausfälle in der Lehre in größerem Maße 
auszugleichen. Es sei anzunehmen, dass deshalb überhaupt nur Erfolg 
versprechende Anträge gestellt würden. 
 
Die fehlenden Kompensationsmöglichkeiten stellen aus Sicht dieser Hoch-
schulen ein strukturelles Defizit dar, das unmittelbar die Forschungs- und 
Innovationsfähigkeit der Hochschulen und damit auch des Landes 
Schleswig-Holstein betreffe. Man setze sich daher für eine gezielte Redu-
zierung der Lehrverpflichtung ein. Dadurch könne auch der vom LRH be-
tonten Chancengleichheit besser Rechnung getragen werden.  
 
Der LRH hält eine Reduzierung der Regellehrverpflichtung in dieser Frage 
keineswegs für zielführend. Das Vertretungsproblem an den Fachhoch-
schulen könnte hierdurch nur entschärft werden, wenn die wegfallenden 
Lehrkapazitäten durch erheblich mehr zusätzliches Lehrpersonal aufge-
fangen würden. Die Ausgaben hierfür wären hoch: In der Sitzung des Bil-
dungsausschusses des Schleswig-Holsteinischen Landtages am 
03.06.2021 hat das Wissenschaftsministerium die zusätzlich erforderlichen 
Mittel bei einer Reduzierung der Lehrverpflichtung von Professoren an 
Fachhochschulen mit 3 Mio. € pro Lehrverpflichtungsstunde beziffert.1  
 
Um ein faires Verfahren bei der Gewährung von Freistellungssemestern 
zu gewährleisten, sind diese zusätzlichen Ausgaben nicht erforderlich. Die 
Professuren an den Fachhochschulen haben ihren Schwerpunkt grund-
sätzlich in der Lehre. Dies darf sich auch bei Zahl und Umfang der Frei-
stellungssemester auswirken. Wichtig ist ein Verfahren, dass allen Betei-
ligten gleiche Chancen eröffnet. Hier sind die Hochschulen selbst 
gefordert. 

  

                                                      
1  Niederschrift Bildungsausschuss, 19. Wahlperiode - 62. Sitzung am Donnerstag, dem 

3. Juni 2021, 14 Uhr, als Videokonferenz, S. 28.  


	Bemerkungen 2022
	Inhaltsverzeichnis
	Abkürzungsverzeichnis
	Tabellenverzeichnis
	Abbildungsverzeichnis
	Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
	14. Freistellungssemester an den Fachhochschulen und den künstlerischen Hochschulen: Grundsätzliche Probleme und einige Mängel 
	14.1 Freistellungssemester bei hoher Lehrverpflichtung problematisch 
	14.2 Wichtig sind transparente Entscheidungen und Chancengleichheit im Verfahren 
	14.3 Schwerpunkt in der Lehre darf sich auch bei den Freistellungssemestern auswirken 






